
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/11/8 LVwG-S-298/001-
2018

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.2018
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Norm

AWG 2002 §79 Abs2 Z11

Rechtssatz

Für die Bestimmtheit einer Verp4ichtung reicht es aus, wenn sie – allenfalls unter Beiziehung von Fachleuten –

bestimmbar ist (VwGH 2013/10/0247).

Schlagworte

Umweltrecht; Abfallwirtschaft; Verwaltungsstrafe; Auflage;
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